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Knabenkraut (Dactylorhiza majalis), Sumpf-Ständel-
wurz (Epipactis palustris) und Schuppenfrüchtige
Segge (Carex lepidocarpa).

(3) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele sowie
von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere
auf landwirtschaftlichen Flächen kann, aufbauend auf die
nachfolgenden Schutzbestimmungen, auch durch Ange-
bote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden.

§ 3

Verbote

(1) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer
nachhaltigen Störung führen können.

(2) Das NSG darf nicht betreten oder auf sonstige Weise aufge-
sucht werden.

(3) Darüber hinaus sind insbesondere folgende Handlungen
untersagt:

1. Hunde frei laufen zu lassen,

2. die Errichtung oder wesentliche Änderung baulicher
Anlagen aller Art, auch solcher, die keiner Genehmi-
gung der Bauaufsichtsbehörde oder sonstiger Geneh-
migung/Erlaubnis bedürfen oder die nur vorüberge-
hender Art sind,

3. Lebensraumtypen oder Lebensstätten zu zerstören
oder erheblich zu beeinträchtigen,

4. freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
anzubringen oder aufzustellen, sie zu fangen oder zu
töten oder Puppen, Larven, Eier, Nester und sonstige
Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen,

5. Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben
oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder
abzureißen,

6. in und über dem NSG unbemannte Luftfahrzeuge (zum
Beispiel Modellflugzeuge, Drohnen) oder Drachen zu
betreiben und mit bemannten Luftfahrzeugen (zum
Beispiel Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hub-
schraubern) zu starten und, abgesehen von Notfall-
situationen, zu landen,

7. Pflanzen oder Tiere, insbesondere nichtheimische, ge-
bietsfremde oder invasive Arten oder gentechnisch
veränderte Organismen auszubringen oder anzusiedeln,

8. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen, Wege und Flächen mit Kraftfahrzeugen zu befahren
oder Kraftfahrzeuge und Anhänger dort abzustellen,

9. zu zelten, zu lagern und offenes Feuer zu entzünden
oder zu unterhalten, Abfälle wegzuwerfen,

10. die Ruhe der Natur durch Lärm oder Licht oder auf
andere Weise zu stören,

11. Gewässer auszubauen, zu begradigen, zu befestigen
oder sonst zu verändern,

12. das Legen von Geocaches/Geocaching-Punkten.

§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Verboten des § 3 Abs. 1 und 2
freigestellt.

(2) Freigestellt sind

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Ei-
gentümer und Eigentümerinnen und Nutzungsberech-
tigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nut-
zung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten und Befahren des Gebietes

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie
deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufga-
ben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentli-
cher Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung
der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden nach
vorheriger Zustimmung durch die Naturschutzbe-
hörde,

c) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie
zur Information und Bildung mit vorheriger Zu-
stimmung der zuständigen Naturschutzbehörde,

3. die Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr oder Verkehrssicherungspflicht nach vorheriger
Anzeige bei der zuständigen Naturschutzbehörde vier
Wochen vor Beginn, es sei denn, es handelt sich um
eine gegenwärtige erhebliche Gefahr, die ein sofortiges
Handeln erfordert. In diesem Fall ist die zuständige Na-
turschutzbehörde unverzüglich über die durchgeführ-
ten Maßnahmen zu unterrichten,

4. die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung sowie zur Untersuchung und
Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung
der zuständigen Naturschutzbehörde oder mit deren
vorheriger Zustimmung,

5. die Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung
und das Management von invasiven und/oder gebiets-
fremden Arten mit vorheriger Zustimmung der Natur-
schutzbehörde,

6. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den
Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und
des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) sowie
des Bundesnaturschutzgesetzes soweit

a) eine Pflege der Ufergehölze extensiv erfolgt und nur
nach vorheriger Zustimmung der Naturschutzbe-
hörde und nur während des Zeitraumes vom 01.10.
eines jeden Jahres bis zum 28.02. bzw. 29.02. des
Folgejahres durchgeführt wird,

b) diese an Gewässern II. Ordnung nach einem zuvor
mit der Naturschutzbehörde abgestimmten Unter-
haltungsrahmenplan und bei Gewässern III. Ord-
nung nur nach vorheriger Zustimmung der Na-
turschutzbehörde durchgeführt wird,

c) kein Räumgut oder Schnittgut im NSG abgelagert
wird,

d) die Fließgewässer mit ihren naturnah ausgeprägten
Sohl- und Uferstrukturen nicht geschädigt oder be-
einträchtigt werden, insbesondere nicht durch Aus-
bau, Verrohrung, Grundräumung oder Befestigungen,

7. Maßnahmen zur Durchführung geowissenschaftlicher
Untersuchungen zum Zwecke der amtlichen geologi-
schen und bodenkundlichen Landesaufnahme nach
vorheriger Anzeige bei der Naturschutzbehörde minde-
stens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme,

8. der Einsatz von Drohnen für landwirtschaftliche Zwecke
nach vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde.

(3) Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche ord-
nungsgemäße Nutzung der in der Detailkarte dargestellten
Dauergrünlandflächen nach guter fachlicher Praxis gemäß
§ 5 Abs. 2 BNatSchG sowie nach folgenden Vorgaben:

1. Die Nutzung der in der Detailkarte gekennzeichneten
Dauergrünlandflächen erfolgt

a) ohne Umwandlung in Acker oder andere Nutzungs-
arten,

b) ohne Grünlanderneuerung,

c) ohne Veränderung des Bodenreliefs, insbesondere
durch Verfüllen von Bodensenken, -mulden und
-rinnen und durch Einebnung und Planierung,
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d) ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Sinne
des Artikels 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/
2009 oder Pflanzenstärkungsmitteln im Sinne von
§ 2 Nr. 10 des Pflanzenschutzgesetzes vom 06.02.2012
(BGBl. I S. 148, 1281), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 Abs. 84 G vom 18.07.2016 (BGBl. I S. 1666),
und ohne die Einbringung von Bodensubstrat ver-
ändernden Stoffen,

e) ohne Düngereinsatz (eine Erhaltungsdüngung, ins-
besondere mit Phosphor und Kalium ist mit vorhe-
riger Zustimmung der zuständigen Naturschutzbe-
hörde zulässig),

f) ohne Mulchen, ohne Liegenlassen von Mähgut und
ohne die Anlage von Mieten,

g) ohne Über- oder Nachsaaten. Die Beseitigung von
Wildschäden ist mit vorheriger Zustimmung der
Naturschutzbehörde zulässig; sie hat durch Über-
oder Nachsaaten ohne Umbruch oder Auffräsen nur
mit aus der Herkunftsregion „Oberes Weser- und
Leinebergland mit Harz“ gewonnenen oder ver-
mehrten lebensraumtypischen Gräsern und Kräu-
tern zu erfolgen,

h) bei Beweidung nur kurzzeitig mit hohem Viehbe-
satz bis zur vollständigen Futterverwertung und ohne
Zufütterung,

i) ohne Winterbeweidung mit Rindern und Pferden,

j) unter Einhaltung von 40 Tagen Nutzungsruhe zwi-
schen zwei Nutzungsdurchgängen,

k) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen insbe-
sondere durch Maßnahmen zur Absenkung des
Grundwasserstandes und durch die Neuanlage von
Gräben und Drainagen; zulässig bleibt die Unterhal-
tung und Instandsetzung rechtmäßig bestehender
Entwässerungseinrichtungen.

2. Die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender
Weidezäune, Viehtränken und Viehunterstände sowie
deren Neuerrichtung erfolgt in ortsüblicher Weise mit
vorheriger Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde.

3. Der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5
NAGBNatSchG richtet sich nach der jeweils aktuell
geltenden Verordnung über den Erschwernisausgleich
für Grünland in geschützten Teilen von Natur und
Landschaft.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd so-
weit

1. die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen,
Futterplätzen und Kirrungen unterbleibt,

2. die Errichtung von jagdwirtschaftlichen Einrichtungen
(wie zum Beispiel Kanzeln und Hochsitzen) nur land-
schaftstypisch überwiegend aus Holz und nur nach
vorheriger Zustimmung durch die zuständige Natur-
schutzbehörde erfolgt.

(5) In den in den Absätzen 2 bis 4 genannten Fällen kann eine
erforderliche Zustimmung von der Naturschutzbehörde
erteilt werden, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen
oder nachhaltigen Störungen des NSG oder seiner für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustim-
mung kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Aus-
führungsweise versehen werden.

(6) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 24
NAGBNatSchG sowie die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt.

(7) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen, Er-
laubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.

§ 5

Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG in
Verbindung mit § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren.

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten
kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prü-
fung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG in Verbindung mit
§ 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Ver-
ordnung vereinbar erweist oder die Voraussetzungen des
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind.

§ 6

Pflege-, Entwicklungs-
und Wiederherstellungsmaßnahmen

(1) Als Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das NSG
gelten insbesondere

1. Maßnahmen, die in einem Managementplan, Maßnah-
menplan oder in Maßnahmenblättern für das NSG im
FFH-Gebiet oder in einem Pflege- und Entwicklungs-
plan für das NSG dargestellt werden,

2. Maßnahmen, die im Rahmen freiwilliger Vereinbarun-
gen, insbesondere des Vertragsnaturschutzes und sons-
tiger Fördermaßnahmen in Absprache mit der Natur-
schutzbehörde durchgeführt werden,

3. Maßnahmen aufgrund von Einzelfallanordnungen
nach § 15 NAGBNatSchG.

(2) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben
die Durchführung von durch die Naturschutzbehörde an-
geordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden.

Dazu zählen insbesondere

1. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des
NSG sowie zur weiteren Information über das NSG,

2. regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Entwicklungs-
maßnahmen, wie Beseitigung von Gehölzaufwuchs auf
Flächen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 Nrn. 1
und 2 dieser Verordnung.

(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSChG sowie § 65 BNatSchG bleiben
unberührt.

(4) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Re-
gelungen entsprechen vorwiegend Maßnahmen zur Erhal-
tung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen.

(5) Die in Absatz 1 Nr. 1 genannten Maßnahmen dienen dar-
über hinaus der Erhaltung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkommen-
den FFH-Lebensraumtypen.

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in § 3 dieser
Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen ei-
ner Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder
eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit
kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße
bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG
handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2
dieser Verordnung das NSG außerhalb der Wege betritt,
ohne dass die Voraussetzungen für eine Freistellung nach
§ 4 dieser Verordnung vorliegen oder eine Befreiung ge-
währt wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43
Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu
25.000 Euro geahndet werden.
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§ 8

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im
Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das NSG „Im Heid-
sieke“ (ABl. RBHan. 1987/Nr. 1 vom 14.01.1987), einschließ-
lich der ersten Änderung vom 12.11.1996 (ABl. RBHan.
1996/Nr. 26 vom 04.12.1996), außer Kraft.

Hameln, den 26.09.2018

Landkreis Hameln-Pyrmont

Der Landrat

gezeichnet

Tjark Bartels

\— Nds. MBl. Nr. 35/2018 S. 1014
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet „Sollberg“

im Gebiet des Flecken Salzhemmendorf,
Landkreis Hameln-Pyrmont

vom 26.09.2018

Aufgrund der §§ 3, 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23, 32
Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 421
der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), in Verbindung
mit den §§ 14, 15, 16 und 32 Abs. 1 des Nds. Ausführungsge-
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom
19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104), wird gemäß Beschluss des
Kreistages des Landkreises Hameln-Pyrmont vom 25.09.2018
verordnet:

§ 1

Naturschutzgebiet

(1) Das in den Absätzen 2 bis 4 näher bezeichnete Gebiet wird
zum Naturschutzgebiet (NSG) „Sollberg“ erklärt.

(2) Das Gebiet liegt vollständig in der Flur 4 der Gemarkung
Wallensen im Flecken Salzhemmendorf, circa zwei Kilo-
meter südöstlich des Ortes Wallensen und circa einen Ki-
lometer nordwestlich der im Landkreis Hildesheim liegen-
den Ortschaft Fölziehausen.

(3) Das NSG liegt in der naturräumlichen Region „Weser- und
Leinebergland“ und hier in der naturräumlichen Einheit
„Alfelder Bergland (mit Ith und Hils)“ im Oberen Saaletal.
Das NSG „Sollberg“ umfasst einen schmalen, landschafts-
bildprägenden Kalkrücken, der sich von West nach Ost er-
streckt und dem Nordosthang des „Ith“ vorgelagert ist.
Aufgrund einer früher praktizierten extensiven landwirt-
schaftlichen Bodennutzung sind auf den flachgründigen
und wärmebegünstigten Kalkstandorten seltene Kulturbio-
tope entstanden. Die Kuppe sowie die steileren Hangberei-
che der Flächen im NSG sind geprägt von gut ausge-
bildeten artenreichen Kalkmagerrasen im Komplex mit
lockeren, wärmeliebenden Gebüschen und Säumen sowie
kleineren Baumbeständen. Die flacheren Hangbereiche
sind zum Teil mit dichtem Gebüsch bewachsen. Weiter
hangabwärts schließt sich je nach standörtlichen Gegeben-
heiten mehr oder weniger artenreiches mesophiles Grün-
land an. Im Osten des Gebietes verläuft ein naturnaher
Bach mit einem gewässerbegleitenden Erlen-Eschen-Gale-
riewald, in dessen Aue sich drei kleine, ungenutzte Teiche
befinden. Im Westen des Gebietes, im Bereich ehemals
vorhandener Teiche, wächst ein Ruderalgebüsch auf stel-
lenweise sumpfigem, von Wasser durchströmtem Standort.

Aufgrund der kleinräumigen Verzahnung unterschiedli-
cher Lebensräume auf relativ engem Raum hat das Gebiet
eine hohe Bedeutung für den Schutz von zum Teil selte-
nen Tier- und Pflanzenarten.

(4) Die Lage des NSG ist der mitveröffentlichten Übersichts-
karte im Maßstab 1:25.000 (Anlage 1) zu entnehmen. Dort
verläuft die Grenze des NSG auf der Innenseite der
schwarzen Linie des dargestellten grauen Rasterbandes.
Die detailscharfe Grenze des NSG ergibt sich aus der maß-
geblichen und mitveröffentlichten Detailkarte im Maßstab
1:5.000 (Anlage 2). Auch dort verläuft die Grenze auf der
Innenseite der schwarzen Linie des dargestellten grauen
Rasterbandes. Die Karten sind Bestandteil dieser Verord-
nung. Sie können von jedermann während der Dienstzei-
ten beim Flecken Salzhemmendorf und dem Landkreis
Hameln-Pyrmont — Naturschutzbehörde — unentgeltlich
eingesehen werden.

(5) Das NSG liegt vollständig im Fauna-Flora-Habitat-(FFH-)
Gebiet „Ith“ (DE 3823-301, Nds.-Nr. 114) gemäß der
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des Rates vom
21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr.
L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/
EU des Rates vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193).

(6) Das NSG hat eine Größe von circa 15,48 Hektar (ha).

§ 2

Schutzzweck

(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe
der §§ 23 Abs. 1 und 32 BNatSchG in Verbindung mit § 16
NAGBNatSchG die Erhaltung, Entwicklung und Wieder-
herstellung von Lebensstätten, Biotopen und Lebensge-
meinschaften bestimmter, wild lebender, schutzbedürfti-
ger Tier- und Pflanzenarten und der Schutz von Natur und
Landschaft wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart,
Vielfalt und hervorragenden Schönheit.

Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere

1. die Erhaltung und Entwicklung der kulturhistorisch
durch Schaf- bzw. Ziegenbeweidung entstandenen
charakteristischen und artenreichen Kalk-Halbtrocken-
rasen im Komplex mit Trockengebüschen und wärme-
liebenden arten- und blütenreichen Säumen sowie der
hierfür typischen, zum Teil seltenen Tier- und Pflan-
zenarten wie verschiedene Orchideenarten,

2. die Erhaltung und Entwicklung von artenreichem, me-
sophilem Grünland mit dessen standorttypischem Arten-
inventar in den flacheren Hangbereichen,

3. die Erhaltung und Entwicklung eines naturnahen
Bachlaufes mit fließgewässertypischen Sohl- und Ufer-
strukturen, Uferstaudenfluren, angrenzenden Auwald-
relikten und Galeriewaldsäumen,

4. die Erhaltung und Entwicklung eines insgesamt reich
strukturierten, vielgestaltigen, von Biotop-, Arten- und
Strukturvielfalt geprägten Landschaftsteiles mit seinen
charakteristischen Biotoptypen,

5. die Erhaltung und Entwicklung des gesamten Gebietes
als weitgehend ungestörter Lebens- und Rückzugsraum
für heimische Tier- und Pflanzenarten und in seiner
Funktion als biotopvernetzendes Landschaftselement
sowie als Jagdhabitat für Fledermausarten wie dem
Großen Mausohr (Myotis myotis).

(2) Das NSG gemäß § 1 Abs. 5 dieser Verordnung ist Teil des
kohärenten europäischen ökologischen Netzes „Natura
2000“. Die Unterschutzstellung des „Sollberg“ als Teilge-
biet des FFH-Gebietes „Ith“ trägt dazu bei, den günstigen
Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen
im FFH-Gebiet „Ith“ insgesamt zu erhalten oder wieder-
herzustellen.

Erhaltungsziele des FFH-Gebietes und besonderer Schutz-
zweck im NSG sind die Erhaltung und Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustandes

1. insbesondere der prioritären Lebensraumtypen (LRT)
des Anhang I der FFH-Richtlinie

a) LRT 91E0 Auwälder mit Erle, Esche, Weide als na-
turnahe, von Erlen, Eschen und/oder Weiden ge-
prägte, feuchte bis nasse Wälder der Ufer, Auen
und Quellbereiche von Fließgewässern mit natur-
nahem Wasserhaushalt und naturnaher Überflu-
tungsdynamik, mit einer typischen Strauch- und
Krautschicht, mosaikartig verzahnten Entwicklungs-
stufen und Altersphasen bis hin zur Zerfallsphase,
einem hohen Anteil an Alt- und Totholz, Höhlen-
und sonstigen Habitatbäumen sowie spezifischen
Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel, Verlichtun-
gen), einschließlich stabiler Populationen ihrer cha-
rakteristischen Tier- und Pflanzenarten wie Großes
Hexenkraut (Circaea lutetiana) und Hain-Sternmiere
(Stellaria nemorum). Im Gebiet kommt dieser Le-
bensraumtyp nur als Galeriewald vor,
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2. insbesondere der übrigen Lebensraumtypen (LRT) des
Anhang I der FFH-Richtlinie

a) LRT 6210 Kalktrockenrasen und ihre Verbuschungs-
stadien als arten- und strukturreiche Trespen-Halb-
trockenrasen mit ausgewogenem Verhältnis zwi-
schen lückigen, kurzrasigen, hochwüchsigen, ge-
hölzfreien und gehölzreichen Partien, einschließlich
stabiler Populationen ihrer charakteristischen Tier-
arten wie Schachbrett (Melanargia galathea) als
Tagfalterart und Pflanzenarten wie Aufrechte Trespe
(Bromus erectus), Zittergras (Briza media), Stängel-
lose Kratzdistel (Cirsium acaule), Kleiner Wiesenknopf
(Sanguisorba minor), Wiesen-Schlüsselblume (Primula
veris) und Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera),

b) LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen als arten-
reiche nicht oder wenig gedüngte Mähwiesen bzw.
wiesenartige Extensivweiden auf von Natur aus mä-
ßig feuchten bis mäßig trockenen Standorten mit
natürlichem Relief in landschaftstypischer Stand-
ortabfolge im Komplex mit Kalk-Magerrasen, blü-
tenreichen Säumen sowie mit landschaftstypischen
Gehölzen (Hecken, Gebüsche, Baumgruppen), ein-
schließlich stabiler Populationen ihrer charakteris-
tischen Pflanzenarten wie Glatthafer (Arrhenathe-
rum elatius), Wiesen-Glockenblume (Campanula pa-
tula) oder Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea)
sowie Tierarten wie Ochsenauge (Maniola jurtina)
und Schachbrett (Melanargia galathea) als Tagfalter-
arten oder Großes Heupferd (Tettigonia viridissima)
und Gemeiner Grashüpfer (Chorthippus parallelus)
als Heuschreckenarten.

(3) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele sowie
von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, insbesondere
auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen kann, aufbau-
end auf die nachfolgenden Schutzbestimmungen, auch durch
Angebote des Vertragsnaturschutzes unterstützt werden.

§ 3

Verbote

(1) Gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG sind alle Handlungen
verboten die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Ver-
änderung des NSG oder seiner Bestandteile oder zu einer
nachhaltigen Störung des NSG führen können.

(2) Das NSG darf nicht betreten oder auf sonstige Weise aufge-
sucht werden.

(3) Darüber hinaus sind insbesondere folgende Handlungen
untersagt:

1. Hunde frei laufen zu lassen,

2. die Errichtung oder wesentliche Änderung baulicher
Anlagen aller Art, auch solcher, die keiner Genehmi-
gung der Bauaufsichtsbehörde oder sonstiger Geneh-
migung/Erlaubnis bedürfen oder die nur vorüberge-
hender Art sind,

3. Lebensraumtypen oder Lebensstätten zu zerstören
oder erheblich zu beeinträchtigen,

4. freilebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu
beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen
anzubringen oder aufzustellen, sie zu fangen oder zu
töten oder Puppen, Larven, Eier, Nester und sonstige
Brut- und Wohnstätten solcher Tiere fortzunehmen
oder zu beschädigen,

5. Pflanzen zu beschädigen, auszureißen, auszugraben
oder Teile davon abzupflücken, abzuschneiden oder
abzureißen,

6. in und über dem NSG unbemannte Luftfahrzeuge (zum
Beispiel Modellflugzeuge, Drohnen) oder Drachen zu
betreiben und mit bemannten Luftfahrzeugen (zum
Beispiel Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen, Hub-
schraubern) zu starten und, abgesehen von Notfall-
situationen, zu landen,

7. Pflanzen oder Tiere, insbesondere gebietsfremde oder
invasive Arten oder gentechnisch veränderte Organis-
men auszubringen oder anzusiedeln,

8. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Stra-
ßen, Wege und Flächen mit Kraftfahrzeugen zu befah-
ren oder Kraftfahrzeuge und Anhänger dort abzu-
stellen,

9. zu zelten, zu lagern und offenes Feuer zu entzünden
oder zu unterhalten, Abfälle wegzuwerfen,

10. die Ruhe der Natur durch Lärm oder Licht oder auf
andere Weise zu stören,

11. Gewässer auszubauen, zu begradigen, zu befestigen
oder sonst zu verändern,

12. das Legen von Geocaches/Geocaching-Punkten.

§ 4

Freistellungen

(1) Die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Verboten des § 3 dieser Verord-
nung freigestellt.

(2) Freigestellt sind

1. das Betreten und Befahren des Gebietes durch die Ei-
gentümerin/den Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßigen Nutzung
oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten und Befahren des Gebietes

a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie
deren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufga-
ben,

b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentli-
cher Stellen sowie deren Beauftragte zur Erfüllung
der dienstlichen Aufgaben dieser Behörden nach
vorheriger Zustimmung durch die Naturschutzbe-
hörde,

c) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie
Information und Bildung mit vorheriger Zustim-
mung der Naturschutzbehörde,

3. die Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr oder Verkehrssicherungspflicht nach vorheriger
Anzeige bei der Naturschutzbehörde vier Wochen vor
Beginn, es sei denn, es handelt sich um eine gegenwär-
tige erhebliche Gefahr, die ein sofortiges Handeln erfor-
dert. In diesem Fall ist die Naturschutzbehörde un-
verzüglich über die durchgeführten Maßnahmen zu
unterrichten,

4. die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung sowie Untersuchung und Kon-
trolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der
Naturschutzbehörde oder mit deren vorheriger Zustim-
mung,

5. die Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung
und das Management von invasiven und/oder gebiets-
fremden Arten mit vorheriger Zustimmung der Natur-
schutzbehörde,

6. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung nach den
Grundsätzen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und
des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) sowie
des Bundesnaturschutzgesetzes soweit

a) eine Pflege der Galeriewälder und sonstiger Uferge-
hölze extensiv erfolgt und nur während des Zeitrau-
mes vom 01.10. bis 29.02. und nur nach vorheriger
Zustimmung der Naturschutzbehörde durchgeführt
wird,

b) die Fließgewässer mit ihren naturnah ausgeprägten
Sohl- und Uferstrukturen nicht geschädigt oder be-
einträchtigt werden, insbesondere nicht durch Aus-
bau, Verrohrung, Grundräumung oder Befestigungen,

7. Maßnahmen zur Durchführung geowissenschaftlicher
Untersuchungen zum Zwecke der amtlichen geologi-
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schen und bodenkundlichen Landesaufnahme nach
vorheriger Anzeige bei der Naturschutzbehörde mindes-
tens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme.

(3) Freigestellt ist die natur- und landschaftsverträgliche ord-
nungsgemäße landwirtschaftliche Grünlandnutzung nach
guter fachlicher Praxis gemäß § 5 Abs. 2 BNatSchG sowie
nach folgenden Vorgaben:

1. die Nutzung aller Dauergrünlandflächen im NSG er-
folgt

a) ohne Umwandlung in Acker oder andere Nutzungs-
arten,

b) ohne Grünlanderneuerung,

c) ohne Veränderung des Bodenreliefs, insbesondere
durch Verfüllen von Bodensenken, -mulden und -rin-
nen und durch Einebnung und Planierung,

2. die Nutzung der in der Teilfläche A (in der Detailkarte
durch Schraffur gekennzeichnet) liegenden Dauergrün-
landflächen erfolgt zusätzlich zu Nr. 1

a) ohne Mulchen, ohne Liegenlassen von Mähgut und
ohne die Anlage von Mieten,

b) ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im
Sinne des Artikels 2 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 oder Pflanzenstärkungsmitteln im
Sinne von § 2 Nr. 10 des Pflanzenschutzgesetzes
vom 06.02.2012 (BGBl. I S. 148, 1281), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 4 Abs. 84 G vom 18.07.2016
(BGBl. I S. 1666), und ohne die Einbringung von
Bodensubstrat verändernden Stoffen,

c) ohne Düngereinsatz (eine Erhaltungsdüngung, ins-
besondere mit Phosphor und Kalium, ist mit vorhe-
riger Zustimmung der Naturschutzbehörde zulässig),

d) ohne Über- oder Nachsaaten. Die Beseitigung von
Wildschäden ist mit vorheriger Zustimmung der
Naturschutzbehörde zulässig; sie hat durch Über-
oder Nachsaaten ohne Umbruch oder Auffräsen
ausschließlich mit aus dem im Ursprungsgebiet ge-
wonnenen oder vermehrten lebensraumtypischen
Gräsern und Kräutern zu erfolgen,

e) Beweidung nur kurzzeitig mit hohem Viehbesatz
bis zur vollständigen Futterverwertung und ohne
Zufütterung,

f) ohne Winterbeweidung mit Rindern und Pferden,

g) unter Einhaltung von 40 Tagen Nutzungsruhe zwi-
schen zwei Nutzungsdurchgängen,

h) ohne zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen, ins-
besondere durch Maßnahmen zur Absenkung des
Grundwasserstandes und durch die Neuanlage von
Gräben sowie Drainagen; zulässig bleibt die Unter-
haltung und Instandsetzung bestehender Entwässe-
rungseinrichtungen,

3. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender
Weidezäune, Viehtränken und Viehunterstände sowie
deren Neuerrichtung erfolgt in ortsüblicher Weise mit
vorheriger Zustimmung der Naturschutzbehörde,

4. der Erschwernisausgleich nach § 42 Abs. 4 und 5
NAGBNatSchG richtet sich nach der jeweils aktuell
geltenden Verordnung über den Erschwernisausgleich
für Grünland in geschützten Teilen von Natur und
Landschaft.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd so-
weit

1. die Neuanlage von Wildäckern, Wildäsungsflächen,
Futterplätzen und Kirrungen unterbleibt,

2. die Errichtung von jagdwirtschaftlichen Einrichtungen
(wie zum Beispiel Kanzeln und Hochsitzen) nur land-
schaftstypisch überwiegend aus Holz und nur nach
vorheriger Zustimmung durch die Naturschutzbehörde
erfolgt.

(5) In den in den Absätzen 2 bis 4 genannten Fällen kann eine
erforderliche Zustimmung von der Naturschutzbehörde
erteilt werden, wenn und soweit keine Beeinträchtigungen
oder nachhaltigen Störungen des NSG oder seiner für die
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteile zu befürchten sind. Die Erteilung der Zustim-
mung kann mit Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Aus-
führungsweise versehen werden.

(6) Weitergehende Vorschriften des § 30 BNatSchG und § 24
NAGBNatSchG sowie die artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen des § 44 BNatSchG bleiben unberührt.

(7) Bestehende, rechtmäßige behördliche Genehmigungen,
Erlaubnisse oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unbe-
rührt.

§ 5

Befreiungen

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Natur-
schutzbehörde nach Maßgabe des § 67 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 41 NAGBNatSchG Befreiung gewähren.

(2) Eine Befreiung zur Realisierung von Plänen oder Projekten
kann gewährt werden, wenn sie sich im Rahmen der Prü-
fung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG in Verbindung mit
§ 26 NAGBNatSchG als mit dem Schutzzweck dieser Ver-
ordnung vereinbar erweist oder die Voraussetzungen des
§ 34 Abs. 3 bis 6 BNatSchG erfüllt sind.

§ 6

Pflege-, Entwicklungs-
und Wiederherstellungsmaßnahmen

(1) Als Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das NSG
gelten insbesondere

1. Maßnahmen, die in einem Managementplan, Maßnah-
menplan oder in Maßnahmenblättern für das NSG im
FFH-Gebiet oder in einem Pflege- und Entwicklungs-
plan für das NSG dargestellt werden,

2. Maßnahmen, die im Rahmen freiwilliger Vereinbarun-
gen, insbesondere des Vertragsnaturschutzes und sons-
tiger Fördermaßnahmen, in Absprache mit der Natur-
schutzbehörde durchgeführt werden,

3. Maßnahmen aufgrund von Einzelfallanordnungen nach
§ 15 NAGBNatSchG.

(2) Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte haben
die Durchführung von durch die Naturschutzbehörde an-
geordneten oder angekündigten Maßnahmen zu dulden.

Dazu zählen insbesondere

1. das Aufstellen von Schildern zur Kennzeichnung des
NSG und seiner Wege sowie zur weiteren Information
über das NSG,

2. regelmäßig anfallende Erhaltungs- und Entwicklungs-
maßnahmen wie Beseitigung von Gehölzaufwuchs auf
Flächen nach § 2 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 sowie Abs. 2 Nr. 2
dieser Verordnung.

(3) §§ 15 und 39 NAGBNatSchG sowie § 65 BNatSchG blei-
ben unberührt.

(4) Die in den §§ 3 und 4 dieser Verordnung enthaltenen Re-
gelungen entsprechen vorwiegend Maßnahmen zur Erhal-
tung eines günstigen Erhaltungszustandes der im NSG
vorkommenden FFH-Lebensraumtypen.

(5) Die in Absatz 1 Nr. 1 beschriebenen Maßnahmen dienen
darüber hinaus der Erhaltung oder Wiederherstellung ei-
nes günstigen Erhaltungszustandes der im NSG vorkom-
menden FFH-Lebensraumtypen. 

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 23 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 43 Abs. 3 Nr. 1 NAGBNatSchG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote in § 3 dieser
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Verordnung verstößt, ohne dass die Voraussetzungen ei-
ner Freistellung nach § 4 dieser Verordnung vorliegen oder
eine Befreiung gewährt wurde. Die Ordnungswidrigkeit
kann nach § 43 Abs. 4 NAGBNatSchG mit einer Geldbuße
bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

(2) Ordnungswidrig gemäß § 43 Abs. 3 Nr. 7 NAGBNatSchG
handelt, wer entgegen § 23 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 2 NAGBNatSchG und § 3 Abs. 2
dieser Verordnung das NSG außerhalb der Wege betritt, ohne
dass die Voraussetzungen für eine Freistellung nach § 4
dieser Verordnung vorliegen oder eine Befreiung gewährt
wurde. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 43 Abs. 4
NAGBNatSchG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro ge-
ahndet werden.

§ 8

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im
Niedersächsischen Ministerialblatt in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das NSG „Sollberg“
(ABl. für den Regierungsbezirk Hannover vom 15.09.1994)
außer Kraft.

Hameln, den 26.09.2018

Landkreis Hameln-Pyrmont

Der Landrat

gezeichnet

Tjark Bartels

\— Nds. MBl. Nr. 35/2018 S. 1022
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Verordnung
über das Naturschutzgebiet

„Mittlere Dumme und Püggener Moor“
in den Gemeinden Luckau (Wendland), Waddeweitz,
Flecken Clenze und Flecken Bergen an der Dumme,

der Stadt Wustrow (Wendland),
der Samtgemeinde Lüchow (Wendland),

Landkreis Lüchow-Dannenberg
vom 25.06.2018

Präambel

Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 Nr. 1, 22 Abs. 1 und 2, 23 und 32
Abs. 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434), i. V. m.
den §§ 14, 15, 16 Abs. 1, 23 und 32 Abs. 1 des Niedersächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) sowie
§ 9 Abs. 4 des Niedersächsischen Jagdgesetzes (NJagdG) vom
16.03.2001 (Nds. GVBl. S. 100, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 08.06.2016, Nds. GVBl. S. 114) wird verordnet:

§ 1

Naturschutzgebiet

(1) Das in den Absätzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebiet
wird zum Naturschutzgebiet (NSG) „Mittlere Dumme und
Püggener Moor“ erklärt. Es umfasst das ehemalige NSG
„Salzfloragebiet bei Schreyahn“ und teilweise das ehema-
lige Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Püggener Moor“.

(2) Das NSG liegt in der naturräumlichen Einheit „Ostheide“.
Es befindet sich in den Gemeinden Luckau (Wendland)
und Waddeweitz, Flecken Bergen an der Dumme, zwi-
schen Flecken Clenze und Schreyahn sowie von der Dum-
me nach Norden bis nach Bausen. Das NSG „Mittlere
Dumme und Püggener Moor“ umfasst das Püggener Moor,
das Schreyahner Moor, die Köhlener Bachniederung, Gis-
tenbecker und Bülitzer Moor sowie die Clenzer Bachniede-
rung und die Dummeniederung auf feuchten bis nassen
grundwasserbeeinflussten Gley- und Moorböden als halb-
offene bis gekammerte Fluss- und Moorniederung mit ei-
nem hohen Anteil von mesophilem und Nassgrünland,
Feuchtwäldern sowie naturnahen Fließgewässern. Weiter-
hin umfasst es die Salzflora bei Schreyahn mit einer im
Binnenland extrem seltenen Halophytenflora. Das Gebiet
dient zahlreichen bestandsbedrohten Vogelarten als Brut-
und Nahrungshabitat. Die Fließgewässer stellen einen Le-
bensraum für seltene Fisch- und Libellenarten dar. Die im
NSG liegenden zahlreichen ungenutzten Stillgewässer die-
nen stark gefährdeten Amphibienarten als Laichhabitat. 

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgeblichen und
mitveröffentlichten Karte im Maßstab 1:7.500 (Anlage 1)
und aus der mitveröffentlichten Übersichtskarte im Maß-
stab 1:25.000 (Anlage 2). Sie verläuft auf der Innenseite
des dort dargestellten grauen Rasterbandes. Die Karten
sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können von jeder-
mann während der Dienststunden bei den Gemeinden
Luckau (Wendland), Waddeweitz, Flecken Clenze und
Flecken Bergen an der Dumme, der Stadt Wustrow (Wend-
land), der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) und dem
Landkreis Lüchow-Dannenberg — untere Naturschutzbe-
hörde — unentgeltlich eingesehen werden.

(4) Teile des NSG sind Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-
(FFH-)Gebietes 75 „Landgraben- und Dummeniederung“
(DE 3031-301) gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-
Richtlinie) des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere
und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr. L 59 S. 63),
zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193) und des Euro-
päischen Vogelschutzgebietes 29 „Landgraben- und Dum-

meniederung“ (DE 3032-401) gemäß der Richtlinie 2009/
147/EG (Vogelschutzrichtlinie) des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (ABl. EU Nr. L 20 S. 7), zuletzt
geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom
13.05.2013 (ABl. EU Nr. L 158 S. 193). In der Übersichts-
karte ist die Teilfläche des NSG, die im FFH-Gebiet und
Europäischen Vogelschutzgebiet liegt und der Umsetzung
der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie dient,
gesondert gekennzeichnet.

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 1.351 Hektar. 

§ 2

Schutzzweck

(1) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist nach Maßgabe
der §§ 23 Abs. 1 und 32 Abs. 3 BNatSchG die Erhaltung,
Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten,
Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild le-
bender, schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenarten und der
Schutz von Natur und Landschaft aus besonderen naturge-
schichtlichen oder landeskundlichen Gründen sowie we-
gen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart, Vielfalt oder
hervorragenden Schönheit.

Die Erklärung zum NSG bezweckt insbesondere die Erhal-
tung und Förderung

1. naturnaher, strukturreicher, feuchter bis nasser Laub-
waldbestände, v. a. der Traubenkirschen-Erlen Eschen-
wälder, feuchten Eichen-Hainbuchenwälder, Erlenbruch-
und Erlenquellwälder,

2. von Hecken, Feldgehölzen, Feld- und blütenreichen
Wegerainen, Baumreihen und Einzelbäumen,

3. sonstiger naturnaher, niederungstypischer Lebensräume,
wie z. B. Hochstaudenfluren, Seggenrieder und Röh-
richte,

4. extensiv genutzter, artenreicher Wiesen an mittleren
bis nassen Standorten,

5. von naturnahen Bach- und Grabensystemen auch in
ihrer Funktion als Lebensraum für gefährdete Säuge-
tier-, Fisch- und Libellenarten, wie u. a. Grüne Fluss-
jungfer und Blauflügel-Prachtlibelle,

6. von ungenutzten Kleingewässern auch in ihrer Funkti-
on als Lebensraum für gefährdete Amphibienarten, wie
z. B. Kammmolch, Knoblauchkröte, Laub- und Moor-
frosch,

7. der im Gebiet wild lebenden Tiere, wie u.a. das Große
Mausohr, und Pflanzen sowie ihrer Lebensgemeinschaf-
ten,

8. eines hohen Grundwasserspiegels,

9. großer, zusammenhängender, ruhiger und ungestörter
Bereiche.

(2) Das NSG ist Teil des kohärenten europäischen ökologi-
schen Netzes „Natura 2000“; die Unterschutzstellung als
Teilgebiet des FFH- und Vogelschutzgebietes „Landgra-
ben- und Dummeniederung“ trägt dazu bei, den günstigen
Erhaltungszustand der maßgeblichen Lebensraumtypen
und Arten in diesem FFH-Gebiet und der wertbestimmen-
den und weiteren maßgeblichen Vogelarten in diesem Eu-
ropäischen Vogelschutzgebiet insgesamt zu erhalten oder
wiederherzustellen. 


	Inhalt MBl. Nr. 35 vom 02.11.2018
	Bekanntmachungen der Kommunen
	9. Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Harz (Landkreis Goslar)“ vom 12.10.2018
	Verordnung über das Naturschutzgebiet „Emmertal“ in der Stadt Bad Pyrmont, der Gemeinde Emmerthal und dem Flecken Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont, und in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, Landkreis Holzminden vom 26.09.2018
	Verordnung über das Naturschutzgebiet „Im Heidsieke“ im Gebiet des Flecken Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 26.09.2018
	Verordnung über das Naturschutzgebiet „Sollberg“ im Gebiet des Flecken Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont vom 26.09.2018
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